
Informationen für Patienten

GEBÄRMUTTERHALS-
KREBS
Sicherheit durch
Früherkennung



Der Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzi-

nom) ist die zweithäufigste Krebserkran-

kung der Frau. Seit Einführung der gesetz-

lichen Früherkennungsuntersuchungen 

sind glücklicherweise sowohl die Erkran-

kungszahlen als auch die Sterberate an 

diesem Krebs zurückgegangen, da die 

dadurch erkannten Vor- oder Frühstadien 

gut behandelbar sind. Bei diesen Vorsorge-

untersuchungen werden Schleimhautab-

striche vom Muttermund entnommen und 

im Labor mikroskopisch auf verdächtige 

Gewebsveränderungen untersucht. Nach 

seinem Namensgeber, dem griechischen 

Arzt Papanicolaou, ist diese Untersuchung 

als Pap-Test bekannt geworden.

Beim herkömmlichen Pap-Abstrich wird 

der Abstrichtupfer direkt auf einem Glasob-

jekträger ausgestrichen, die Zellen werden 

gefärbt und unter dem Mikroskop auf Ver-

änderungen untersucht. Dabei kann es vor-

kommen, dass sich zu viele Zellen auf einer 

Stelle befinden und sich überlappen, was 

die Beurteilbarkeit erschwert. Zudem ver-

bleiben bei Gebrauch eines Watteträgers 

viele Zellen im Abstrichtupfer und werden 

damit weggeworfen. Das kann letztlich 

dazu führen, dass einige eigentlich auffälli-

ge Befunde nicht erkannt werden.



Die Dünnschichtzytologie: 
Verbesserung der Diagnostik
Seit einigen Jahren gibt es jedoch eine 

Verbesserung des Pap-Abstriches: Die 
Dünnschichtzytologie.
Hierbei wird der Abstrich nach der Ent-

nahme in ein Gefäß mit einer Konservie-

rungsflüssigkeit überführt. Dabei werden 

nahezu alle Zellen aus dem Entnahme-

bürstchen gespült und gleichzeitig ideal 

für die anschließende mikroskopische 

Untersuchung erhalten. Ein Filtrierprozess 

sorgt für die Reinigung und optimale Ver-

teilung der Zellen auf dem Objektträger, 

sodass die Beurteilung erleichtert und 

verbessert wird. Die amerikanische Zulas-

sungsbehörde FDA empfahl bereits 1996, 

den herkömmlichen Pap-Test durch die 

Dünnschichtzytologie zu ersetzen. Eini-

ge Länder wie Schottland und England 

haben dann auch 2003 ihr Vorsorgepro-

gramm auf die neue Technologie umge-

stellt. In Deutschland ist dieses Verfahren 

seit 2020 ebenfalls eine Kassenleistung.

Hauptrisikofaktor für das Cervixkarzi-
nom: Papillomaviren!
Für die Entstehung des Gebärmutterhals-

krebses spielen, wie man heute weiß, War-

zenviren (Humane Papilloma Viren – HPV), 

eine entscheidende Rolle. Die meisten der 

über 400 Arten dieser Viren sind harm-

los und verursachen die typischen Haut-

warzen sowie gutartige Genitalwarzen 

(Condylome). Leider gibt es aber HPV-

Varianten, die sogenannten „high-risk“ 

(Hochrisiko)-Typen, die bei chronischer 

Besiedelung des Gebärmutterhalses Ver-

änderungen in den Zellen herbeiführen, 



die Jahre später eine Krebserkrankung 

auslösen.

Die Übertragung der Viren erfolgt beim Ge-

schlechtsverkehr. Die Infektion ist häufig, 

nahezu jede 2. Frau infiziert sich im Laufe 

ihres Lebens mit dem Virus. In sehr vielen 

Fällen heilt sie jedoch nach einiger Zeit 

folgenlos aus. Bei den übrigen Frauen las-

sen sich mit Hilfe der modernen Labordia-

gnostik die Papillomaviren in Abstrichen 

vom Gebärmutterhals allerdings weiterhin 

nachweisen.

Wann ist ein HPV-Test sinnvoll?
Der HPV-Test kann bei einem auffälli-

gen mikroskopischen Befund (Pap-Test / 

Dünnschichtzytologie) zusätzliche Infor-

mationen liefern, um das individuelle Risi-

ko besser einschätzen zu können.

Allein der Nachweis eines Hochrisiko-HPV-

Typs bedeutet jedoch nicht, dass bereits 

eine behandlungsbedürftige Erkrankung 

vorliegt.

Die weitere diagnostische Abklärung rich-

tet sich nach dem zytologischen Befund 

und den geltenden Früherkennungsleit-

linien.

CINtec® PLUS: Sichere Abklärung 
durch Biomarker
Dieser Test eignet sich mit hoher Sensitivi-

tät und Spezifität zur Abklärung HPV-posi-

tiver Befunde, indem er eine ungesteuerte 

Zellteilung im zervikalen Plattenepithel op-

tisch sichtbar macht. Im Färbemuster des 

Ausstriches wird die gleichzeitige Expres-

sion der beiden Biomarker p 16 (anti-proli-

ferativ) und Ki-67 (proliferativ) nachgewie-

sen, welche gegensätzliche Funktionen in 



der Kontrolle des Zellzyklus haben und da-

her unter physiologischen Bedingungen 

nicht gleichzeitig vorkommen.

Somit können höhergradige zervikale 

Dysplasien mit erhöhter diagnostischer 

Sicherheit erkannt sowie unnötige Ab-

klärungen reduziert werden.



Mit freundlicher Unterstützung von
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Gesetzlicher Anspruch (GKV)
Gemäß oKFE-RL besteht folgender An-
spruch:
•	 Frauen von 20 bis 34 Jahren: jähr-

liche zytologische Untersuchung 
(Pap-Test oder Dünnschichtzytolo-
gie)

•	 Frauen ab 35 Jahren: Kombinations-
untersuchung (Ko-Test) aus Zytologie 
(Pap-Test oder Dünnschichtzytolo-
gie) und HPV-Test alle drei Jahre

Die Anwendung der Dünnschichtzyto-
logie ist aufgrund ihrer Gleichwertigkeit 
als alternatives Verfahren zugelassen. Die 
Entscheidung über das anzuwendende 
Verfahren trifft die verantwortliche Zyto-
login bzw. der verantwortliche Zytologe 
unter Wahrung des Wirtschaftlichkeitsge-
bots gemäß § 12 SGB V.

Abrechnung außerhalb des Screening-
Programms
Innerhalb der festgelegten Screening-
Intervalle ist die zytologische Untersu-
chung Bestandteil der gesetzlichen Früh-
erkennungsleistung.
Erfolgt eine Untersuchung außerhalb 
dieser Intervalle oder ohne entsprechen-
de medizinische Indikation, kann sie als 
individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) 
erbracht werden. Eine zusätzliche Be-
rechnung als IGeL bei gleichzeitig be-
stehendem Anspruch im Screening-Pro-
gramm ist nicht vorgesehen.


